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jedoch mit einem — auch von der Anstalt zuerkannten — Revisionsvorbehalt
für den Fall, dass sich die Erwerbsunfähigkeil später erheblich vergrössern
sollte.

Ein Verunfallter mit einer schweren Beinverletzung, die ihn an der
Ausübung des bisherigen Berufes hinderte, verlangte, dass die Anstalt verpflichtet
werde, ihm eine Berufsumlernung durch weitgehende finanzielle Leistungen zu
ermöglichen. Dieses Begehren wurde in beiden Instanzen abgewiesen. Das
Eidg.Versicherungsgericht führte dazu aus, dass die Anstalt lediglich in
medizinischer Hinsicht ihr Möglichstes zu tun habe, um den höchsten erreichbaren

Grad der Heilung zu erzielen und dadurch die Erwerbsunfähigkeit auf
ein Mindestmass zurückzuführen. Sobald sie dieser Verpflichtung nachgekommen
sei, bestehe auf seiten des Versicherten bloss noch ein Anspruch auf Entschädigung

für die Einbusse an Erwerbsfähigkeit in seinem bisherigen Tätigkeitsbereiche,

nicht aber auf Herstellung der vollen oder auch nur einer wenigstens
den frühern Verdienst ermöglichenden Erwerbsfähigkeit in einem ganz andern,
neuen Berufe. Der Notwendigkeit eines Berufswechsels sei je nach den
konkreten Umständen eines bestimmten Falles bei der Festsetzung des Invaliditätsgrades

Rechnung zu tragen.
#

Gleichstellung von Ka n t o n s b ü r g e r n und übrigen
Schweizerbürgern bei der Krisenunterstützung. Der Kanton
Genf erliess seinerzeit die Bestimmung, dass jene ausserkantonalen Schweizerbürger,

die erst nach dem 1. Januar 1932 die Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung

erhalten hatten, nicht zum Bezug der Krisenunterstützung berechtigt
seien. Das Bundesgericht erklärte in seinem Entscheid vom 7. Oktober 1938 diese
Bestimmung als unzulässig. Sie steht in Widerspruch mit Art. 4 der
Bundesverfassung (Rechtsgleichheit) sowie mit Art. 43, der bestimmt, dass der
niedergelassene Schweizerbiirger an seinem Wohnsitze alle Rechte der Kantons- und
Gemeindebürger erhalten soll. Wohl können die Kantone den Bezug der
Krisenunterstützung davon abhängig machen, dass der Empfänger schon eine gewisse
Zeitlang im Kanton Wohnsitz hat. Dabei darf aber kein Unterschied gemacht
werden zwischen Kantonsbürgern und übrigen Schweizerbürgern, sondern beide
Kategorien müssen gleich behandelt werden.
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